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Projekt-Nr. 119 416 / 1,43 m²

Neusäß, den . . . . . . . . .

GEMEINDE MENGKOFEN

M 1 : 1 000

C)  VERFAHRENSVERMERKE
Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 18.04.2016 die Aufstellung des
Bebauungsplanes mit integrierter Grünordnungsplanung beschlossen.

1. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher
Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung
vom 29.06.2016 hat in der Zeit vom 20.07.2016 bis 26.08.2016 stattgefunden. Ort
und Dauer der Auslegung wurden ortsüblich öffentlich bekannt gemacht.
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung
vom 29.06.2016 wurde mit dem Schreiben vom 20.07.2016 durchgeführt.

2. Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 13.03.2017 wurde mit
Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 06.06.2017 bis 07.07.2017
öffentlich ausgelegt sowie den Ort und die Dauer ortsüblich bekannt gemacht.
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 2
BauGB mit dem Schreiben vom 29.05.2017 zu dem Entwurf des Bebauungsplanes in
der Fassung vom 13.03.2017 beteiligt.

3. Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 12.12.2017 wurde mit
Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 26.02.2018 bis 29.03.2018
erneut öffentlich ausgelegt sowie den Ort und die Dauer ortsüblich bekannt gemacht.
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden erneut gemäß
§ 4 Abs. 2 BauGB mit dem Schreiben vom 14.02.2018 zu dem Entwurf des
Bebauungsplanes in der Fassung vom 12.12.2017  beteiligt.

4. Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 19.10.2021 wurde mit
Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom XX.XX.2021 bis XX.XX.2021
erneut öffentlich ausgelegt sowie den Ort und die Dauer ortsüblich bekannt gemacht.
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden erneut gemäß
§ 4 Abs. 2 BauGB mit dem Schreiben vom XX.XX.2021 zu dem Entwurf des
Bebauungsplanes in der Fassung vom 19.10.2021  beteiligt.

5. Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom . . . . . . . . . . . . .  den Bebauungsplan
gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom . . . . . . . . . . . . .  als Satzung
beschlossen.

Gemeinde Mengkofen, den . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thomas Hieninger, 1. Bürgermeister (Siegel)

6. Ausgefertigt mit all seinen Bestandteilen (Teil I und II).

Gemeinde Mengkofen, den  . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thomas Hieninger, 1. Bürgermeister (Siegel)

7. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am . . . . . . . . . . . . .
gemäß § 10 Abs. 3  BauGB ortsüblich bekannt gemacht.
Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

Gemeinde Mengkofen, den . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thomas Hieninger, 1. Bürgermeister (Siegel)

TEIL I: A) PLANZEICHNUNG, B) ZEICHENERKLÄRUNG,
C) VERFAHRENSVERMERKE

INGENIEURGESELLSCHAFT STEINBACHER - CONSULT mbH & Co. KG
RICHARD-WAGNER-STRASSE 6, 86356 NEUSÄSS

A) PLANZEICHNUNG

für die Hinweise

bestehende Grundstücksgrenzen mit Flurnummern
und Bestandsgebäuden

Maßzahlen

Vorschlag für die Grundstücksteilung
mit Fläche

579,00
580,00

Höhenlinien (natürliche Geländeoberfläche)

Landkreis Dingolfing-Landau

max. zulässige Grundflächenzahl

Parkflächen im öffentlichen Raum

z. B. GRZ = 0,35 

des Bebauungsplanes
Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

für die Festsetzungen*

z. B. GFZ = 0,7

BEBAUUNGSPLAN
"MENGKOFEN SÜD"
MIT GRÜNORDNUNGSPLAN

max. zulässige Geschossflächenzahl

geändert am . . . . . . . . .

LUFTBILD   M 1 : 10.000 AKTUELLER FNP I. D. F. V.12.10.2012                                M 1 : 5.000
Entwurf zur
Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und der sonstigen Träger
öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB

DFK Stand vom 2020 -  © Bayerische Vermessungsverwaltung
m50100

B) ZEICHENERKLÄRUNG

Luftbild Stand vom Dezember 2020  -  © Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung

i.d.F.v. 19.10.2021
ÜBERSICHTSPLAN            M 1 : 25.000

Der Bebauungsplan besteht aus:

Teil I: - A) Planzeichnung M 1 : 1.000
   mit Luftbild M 1 : 10.000
   mit rechtskräftiger FNP M 1 : 5.000

                       mit aktuellem FNP M 1 : 5.000
mit Übersichtsplan M 1 : 25.000

                       mit Ausgleich im Baugebiet M 1 : 5.000
                       mit Ausgleich CEF-Maßnahmen M 1 : 5.000

- B) Zeichenerklärung
- C) Verfahrensvermerke

Teil II: - D) Textliche Festsetzungen
- E) Textliche Hinweise

Beigefügt sind:
- F) Begründung
- G) Umweltbericht

1560 x 914 mm, 1,43 m²
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1.

3.

4.

6.

7.

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs.1 Nr.1 des Baugesetzbuches -BauGB-,
§§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung -BauNVO-)

Allgemeine Wohngebiete
(§ 4 BauNVO)

Bauweise, Baugrenzen
(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs.1 Nr.11 und Abs.6 BauGB)

Öffentliche Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung:
Landwirtschaftlicher Weg

Einfahrtbereich mit einer Breite von 6.00 m

Grünflächen
(§ 9 Abs.1 Nr.15 und Abs.6  BauGB)

Öffentliche Grünflächen

Parkanlage

Spielplatz

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs.1 Nr.20, 25 und Abs.6, § 40 Abs.1 Nr.14  BauGB)

WA

z. B. nur Einzelhäuser/ Einzel- und Doppelhäuser/ Hausgruppen zulässig

Satteldächer, Walmdächer, Pultdächer, FlachdachSD, WD, PD, FD

Dachneigung bei Gebäudenz.B. XX° - XX°

Parzellennummer

Böschung mit Pflegeweg

156

3 m

1482/3

Art der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl

Dachform Dachneigung

Bauweise Bauweise

max. Wandhöhe
(traufseitig)

Vollgeschosse
+ Dach

WA X

25° - 35°

GRZ

SD

WH 7,00

Füllschema für Nutzungsschablone (Beispiel)

Geschossflächen-
zahl

GFZ

offene Bauweise

03° - 10°FD

WA 1.1
GFZ = 0,7GRZ= 0,35 

WH max 6,50

SD

WD

PD

10° - 30°

06° - 16°

16° - 24°

03° - 10°FD

WA 2
GFZ = 0,7

II

GRZ= 0,35 

WH max 6,50

SD

WD

PD

10° - 30°

06° - 16°

16° - 24°

03° - 10°FD

WA 2
GFZ = 0,7GRZ= 0,35 

WH max 6,50

SD

WD

PD

10° - 30°

06° - 16°

16° - 24°

03° - 10°FD

WA 2
GFZ = 0,7GRZ= 0,35 

WH max 6,50

SD

WD

PD

10° - 30°

06° - 16°

16° - 24°

/

5. Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen
Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken
(§ 9 Abs.1 Nr.12, 14 und Abs.6  BauGB)

Elektrizität (Trafostation)

Fläche Erneuerbare Energien (Erdkollektoren)EE

03° - 10°FD

WA 1.4
GFZ = 0,8

III

GRZ= 0,4 

WH max 9,00

SD

WD

PD

10° - 30°

06° - 16°

16° - 24°

/

03° - 10°FD

WA 1.2
GFZ = 0,7GRZ= 0,35 

WH max 6,50

SD

WD

PD

10° - 30°

06° - 16°

16° - 24°

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten,
oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes
(§ 1 Abs.4, § 16 Abs.5 BauNVO)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs.1 Nr.20 und Abs.6  BauGB)

Gehölzfplanzung gemäß der Artenliste (s. Satzung des Bebauungsplanes, Kap. 15.8)
Innerhalb der Ausgleichsflächen müssen die anzupflanzenden Bäume oder Sträucher von autochthoner
zertifizierter Herkunft sein.

Anpflanzung Straßenbaum: 1. Ordnung,
Hochstamm gemäß Artenliste

Anpflanzung Straßenbaum: 2. Ordnung,
gemäß Artenliste

Anpflanzung Grünflächen: Baum 1. Ordnung,
Hochstamm gemäß Artenliste

Anpflanzung: Obstbaum oder Walnuss,
gemäß Artenliste

Anpflanzung: Gebüsch,
gemäß Artenliste

Erhaltung: Bestandsbäume

Anpflanzung: Baum 2. Ordnung,
gemäß Artenliste

Geplanter Verlauf des Kattenbachs (unterirdisch ist gestrichelt)

Anpflanzung: Blütenreicher Kräutersaum

A1, A2,...

A1.1

A1.2

A3

Rad- und Gehweg

A2

CEF-MASSNAHMEN (OFFENLANDBRÜTER)            M 1 : 2.500
FL. NR. 1713, 1714 und 1741, GEMARKUNG HOFDORF, ca. 0,4 ha

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen
(§ 9 Abs.1 Nr.21 und Abs.6 BauGB)

Sichtdreieck
Freizuhalten von Zäunen, Bäumen und Bepflanzung,

*Die Nummerierung der Planzeichen folgt nicht der BauNVO

A3

A3

Nachrichtliche Übernahme

Anbauverbotszone

10.

Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den
Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses

Regenerative Energie: Mini-Blockheizkraftwerk

AUSGLEICHSMASSNAHMEN IM BAUGEBIET            M 1 : 5.000

A2
A3

A1.1

A1.2

Ökokonto

II

II

II

II

II

Anlage für Wasserdruckerhöhung

Flächen für Versorgungsanlagen. Standort der technischen Anlage ist
innerhalb des Grundstückes flexibel

Rückhaltebecken

Verlauf Hauptwasserleitung (Rückbau und gepl. Verlauf in Planung) 

03° - 10°FD

WA 1.3
GFZ = 0,7GRZ= 0,35 

WH max 6,50

SD

WD

PD

10° - 30°

06° - 16°

16° - 24°

II

a

2. Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, § 16 BauNVO)

z. B. II / III Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß 

a abweichende Bauweise

8. Sonstige Planzeichen

maximal zulässige Wandhöhe in Meter z.B. WH max. 6,50

Stand vom Dezember 2020  -  © Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung

411.70z.B. Endausbauhöhenlage der Erschließungsstraßen in Meter ü. NN.
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